
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/11 85/15/0216
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1988

Index

UStG

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z1

UStG 1972 §3 Abs14

Rechtssatz

Die vom VwGH in der Frage, ob vom Arbeitgeber für die von ihm an seine Arbeitnehmer erbrachten Sachleistungen

USt zu entrichten ist, entwickelten Grundsätze lassen eine unterschiedliche umsatzsteuerrechtliche Betrachtung

einzelner Sachleistungen an die Dienstnehmer, mit Ausnahme der durch das Gesetz selbst vorgenommenen

Befreiungen, nicht zu.
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